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RS UVS Kärnten 1994/06/06 KUVS-
909/10/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1994

Rechtssatz

Nach dem Gebot des Gleichheitssatzes hat die Strafe des Verfalls in einem angemessenen Verhältnis zur Schuld und

zur Höhe des Wertes der den Gegenstand einer strafbaren Handlung bildenden Ware zu stehen. Konnte die

Beschuldigte von vornherein nicht erkennen, daß die Überlassung eines im Leasing-Verhältnis aufgestellten

Spielautomaten einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen werde und selbst auch ausreichende

Vorkehrungen tri t, daß das Gerät den gesetzlichen Vorschriften entsprechend eingesetzt wird, ist das

Verfallserkenntnis zu beheben.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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